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(1Ob422/58)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1959

Norm

ABGB §812 H

Rechtssatz

Ein Nachlaßgläubiger, dem die Separation bewilligt wurde, kann nicht nachträglich die zu Gunsten eines anderen

Nachlaßgläubigers bewilligte Separation bekämpfen, wenn er nicht sofort nach Bewilligung dieser zweiten Separation

dagegen Rekurs erhebt.
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1 Ob 383/58
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